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Arbeitsunfälle: Was
dem Arbeitnehmer
zusteht
Der Fall:
Ein Lehrling stürzt von einem
Gerüst und zieht sich erhebliche
Verletzungen zu. Bei der Unter-
suchung des Arbeitsunfalles
wurde festgestellt, dass der Ar-
beitgeber Sicherheitsauflagen
nicht eingehalten hat. Das Un-
fallversicherungsinstitut INAIL

erkennt dem Jugendlichen in
der Folge eine lebenslange Un-
fallrente zu. Der Lehrling ver-
klagt jedoch auch seinen Arbeit-
geber auf Schadenersatz.

Wie die Gerichte entschieden:
Grundsätzlich ist das italieni-
sche Höchstgericht der Auffas-
sung, dass dem Arbeitgeber (ge-
mäß der Bestimmung des Art.
2087 ZGB) gerade bei Lehrlin-
gen und Berufsanfängern eine
erhöhte Aufsichtspflicht zu-

kommt. Mit den Vorschriften zur
Arbeitssicherheit sollen daher
Berufstätige nicht nur vor Unfäl-
len geschützt werden, die aus
Unachtsamkeit entstehen, son-
dern auch vor jenen, die auf Un-
erfahrenheit zurückzuführen
sind. Gerade bei jungen Mitar-
beitern, die mit gefährlichen Tä-
tigkeiten betraut werden, müs-
sen die Vorkehrungsmaßnah-
men und Kontrollen des Arbeit-
gebers deshalb besonders
gründlich und gewissenhaft
durchgeführt werden.

Der Arbeitgeber ist nur dann
nicht für den Unfall verantwort-
lich, wenn das Verhalten des Un-
fallopfers – auch angesichts der
Anweisungen und Informatio-
nen, die er vom Vorgesetzten er-
halten hat – als völlig unvorher-
sehbar und abnorm zu werten
ist. Dabei wird stets auch die Be-
rufserfahrung des Opfers be-
rücksichtigt.

Wird nun aber festgestellt,
dass der Arbeitgeber für einen
Arbeitsunfall haftet, kann der
Lehrling sämtliche erlittene
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Schäden beim Arbeitgeber gel-
tend machen, die über die vom
Unfallversicherungsinstitut ins-
gesamt bezahlte Summe hinaus-
gehen. Denn der vom INAIL be-
zahlte Betrag dient dazu, Opfern
eines Arbeitsunfalles oder einer
Berufskrankheit das Existenzmi-
nium zu sichern, wie es Art. 38
der italienischen Verfassung vor-
schreibt. Derjenige, der für den
Unfall tatsächlich haftet, muss
dagegen den eingetretenen
Schaden in seiner vollen Höhe
ersetzen.

Gerade bei schwereren Unfäl-
len werden die tatsächlich erlit-
tenen Schäden die Unfallrente
des INAIL, die auf die erwartba-
re Lebensdauer des Unfallopfers
berechnet wird, übersteigen.

In unserem Fall hat das Ge-
richt dem Lehrling einen zusätz-
licher Betrag von 230.000 Euro
als „Differenzschaden“ für kör-
perliche Beeinträchtigungen
und Schmerzensgeld zuerkannt.
Diese Summe muss aber letzt-
lich in unserem Fall nicht vom
Arbeitgeber selbst bezahlt wer-
den, sondern dessen Haftpflicht-
versicherung kommt dafür auf,
weil der Unternehmer eine ent-
sprechende Police abgeschlos-
sen hat.
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Gerade bei jungen Mitarbeitern, die gefährliche Tätigkeiten ausführen, muss der Arbeitgeber die Vorkehrungsmaßnahmen besonders gewissenhaft
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